
Gemeinderat 2021 09 07 (13) 

MARKTGEMEINDE LICHTENAU IM WALDVIERTEL 
3522 Lichtenau 49, Bezirk Krems/Do., NÖ, Tel. 02718/257, Telefax 02718/2574 

AZ. 001 
GZ: 2021-1140-00286 
13. Sitzung 

VERHANDLUNGSSCHRIFT 

 
über die Sitzung des Gemeinderates am Dienstag, 07.09.2021 im Mediensaal der 
Volksschule Lichtenau. 
 
Beginn: 20:00 Uhr       Ende: 22:45 Uhr 
 
Die Einladung erfolgte am 02.09.2021 durch E-Mail und Kurrende. 
 
Anwesend waren: 
Bürgermeister  Andreas Pichler (ÖVP) 
Vizebürgermeister  Reinhard Steindl (ÖVP) 
 
Geschäftsführende Gemeinderäte 
Andreas Mistelbauer (ÖVP) 
Helmut Allinger (ÖVP)  hat bei Punkt 9 den Raum verlassen 
Leopold Rauscher (ÖVP) 
Franz Wimmer (ÖVP) 
 
Gemeinderäte 
Andreas Simlinger (ÖVP) 
Anton Mistelbauer (SPÖ) 
Johann Höller (FPÖ)   ab Punkt 4 anwesend 
Alfred Klemmer (ÖVP) 
Johannes Denk (ÖVP) 
Maria Klaffl (ÖVP) 
Andreas Strohmaier (ÖVP) 
Martin Hahn (ÖVP) 
Josef Tesch (ÖVP) 
Gerald Schnait (ÖVP) 
Christian Zeller (ÖVP) 
 
Anwesend waren außerdem: 
Schriftführer Rene Rameder 
Ing. Stefan Grimas 
 
Entschuldigt abwesend waren:  
Leopold Zuntermann (ÖVP) 
Erwin Strasser (ÖVP) 
Andreas Wandl (ÖVP) 
 
 
Nicht entschuldigt abwesend waren:  
--- 
Vorsitzender: Bürgermeister Andreas Pichler 
Die Sitzung war öffentlich. 
Die Sitzung war beschlussfähig. 
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Tagesordnung 

 
1)   Entscheidung über Einwendungen gegen die Verhandlungsschrift der letzten 

        Sitzung 
 
2)   Angesagte Gebarungsprüfung des Prüfungsausschusses vom 10.08.2021 
 
3)   WVA BA 14, Förderungsmittel aus dem NÖ Wasserwirtschaftsfonds, Annahme 
 
4)   Verordnung betreffend die Verhütung der Verbreitung übertragbarer Krankheiten 
      durch das Überhandnehmen von Ratten 
 
5)   Widmungen als und Entwidmungen aus dem Öffentlichen Gut im 
      Gemeindegebiet 
 
6)   Gemeindewohnung Lichtenau 49/7, Instandsetzung und Einbau einer 
      gemeindeeigenen Küche aufgrund der dortigen Mietverhältniskündigung 
 
7)   Kooperation mit der Musikschule Gföhl 
 
8)   Errichtung einer Elektrotankstelle am Hauptplatz Lichtenau 
 
9)   Vereinbarung zum Baulandvertrag mit den Eigentürmern der Grundstücke 159/1 
      und 159/2 in der KG Lichtenau 
 
10) Einsatz von WhatsApp zur Bürgerinformation 
 
11) Mitverlegung von LWL-Leerverrohrungen in Ladings  
 
12) Ehemalige Wegparzelle 751/2 in Lichtenau; Entwidmung aus dem öffentlichen Gut und 
      Verkauf an den Grundanrainer 
 
13) Berichte, Informationen 
 
14) Nicht öffentlicher Teil 
 
15) Nicht öffentlicher Teil 
 
16) Nicht öffentlicher Teil 
 
17) Nicht öffentlicher Teil 
 
 

Verlauf der Sitzung 
 
1)   Entscheidung über Einwendungen gegen die Verhandlungsschrift der letzten 
      Sitzung 
Das Protokoll der Sitzung vom 20.07.2021 wurde fristgemäß erstellt und den zur 
Unterfertigung namhaft gemachten Mitgliedern des Gemeinderates zugestellt. 
Schriftliche Einwendungen sind nicht eingelangt. 
Das Protokoll gilt somit als genehmigt. 
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Da der Prüfungsausschuss-Obmann entschuldigt später kommt, beantragt der 
Bürgermeister, dass der Tagesordnungspunkt „2)   Angesagte Gebarungsprüfung 
des Prüfungsausschusses vom 10.08.2021“ erst bei Eintreffen des Obmannes 
behandelt wird. 
Abstimmungsergebnis: einstimmig 
 
 
3)   WVA BA 14, Förderungsmittel aus dem NÖ Wasserwirtschaftsfonds, Annahme 
Der NÖ Wasserwirtschaftsfonds hat für die Wasserversorgungsanlage Lichtenau im 
Waldviertel „BA14 Erweiterung HB Lichtenau VL Taubitz Aufbereitungsanlage" 
Förderungsmittel zugesichert (Beilage ./1). Die vorläufige Förderhöhe beträgt 
€ 309.250,00. Es handelt sich dabei um einen nicht rückzahlbaren Förderbeitrag, welcher 
in Jahresquoten entsprechend dem Arbeitsfortschritt ausbezahlt wird. 
 
Antrag des Gemeindevorstandes: 
Der Gemeinderat möge die Zusicherung annehmen. 
 
Beschluss: 
Der Gemeinderat nimmt die Zusicherung an. 
Abstimmungsergebnis: einstimmig 
 
4)   Verordnung betreffend die Verhütung der Verbreitung übertragbarer 
      Krankheiten durch das Überhandnehmen von Ratten 
Im Frühjahr 2022 ist eine Rattenvertilgung in allen Orten der Marktgemeinde Lichtenau im 
Waldviertel angedacht. Es soll daher die Verordnung betreffend die Verhütung der 
Verbreitung übertragbarer Krankheiten durch das Überhandnehmen von Ratten 
entsprechend der nunmehr geltenden Gesetzeslage neu beschlossen werden. 
 
Antrag des Gemeindevorstandes: 
Der Gemeinderat möge beschließen:  

Verordnung 
betreffend die Verhütung der Verbreitung übertragbarer 

Krankheiten durch das Überhandnehmen von Ratten 
 
Aufgrund des § 33 Abs 1 Niederösterreichische Gemeindeordnung 1973, LGBl. 1000 
idgF., wird verordnet: 
 

§ 1 - Anwendungsbereich 
 
(1) Zur Verhütung der Verbreitung übertragbarer Krankheiten durch das Überhandnehmen 
von Ratten sind Ratten im Gemeindegebiet planmäßig zu bekämpfen.  
(2) Die Bekämpfung hat auf jenen Grundstücken zu erfolgen, auf denen Rattenbefall 
festgestellt wurde oder wegen der Reinlichkeitsverhältnisse, des Zustandes der 
Baulichkeiten oder der Lage der Grundstücke die Gefahr eines Rattenbefalls anzunehmen 
ist.  
(3) Die zur Rattenvertilgung erforderlichen Maßnahmen können zur Sicherung des 
Erfolges auch auf die von der Rattenplage nicht befallenen Häuser oder Grundstücke 
erstreckt werden.  
 

§ 2 - Feststellung des Rattenbefalls 
 
(1) Zur Feststellung, ob ein Rattenbefall vorliegt, haben Gemeindeorgane oder von diesen 
betrauten Personen auf bebauten Grundstücken einschließlich der Hauskanäle, 
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Senkgruben, unterirdischen Gänge, Gewölbe, sonstigen Anlagen und Einrichtungen sowie 
der Gärten, Uferböschungen, Gräben und Dämme periodisch, jedenfalls aber einmal pro 
Jahr, Nachschau zu halten.  
(2) Jeder Eigentümer (Miteigentümer) sowie jeder Mieter, Pächter, sonstige  
Nutzungsberechtigte oder Bevollmächtigte (Verwalter), der vom Auftreten von Ratten aus 
eigener Wahrnehmung Kenntnis erlangt, hat davon unverzüglich dem Bürgermeister 
Mitteilung zu machen.  
 

§ 3 -Betrauung der Schädlingsbekämpfer 
 
(1) Wird das Auftreten von Ratten festgestellt, so hat der Bürgermeister unverzüglich die  
Rattenbekämpfung zu veranlassen.  
(2) Mit der Bekämpfung der Ratten ist ein befugter Schädlingsbekämpfer zu betrauen.  
 

§ 4 - Allgemeine Pflichten der Schädlingsbekämpfer 
 
(1) Die Schädlingsbekämpfer haben sich bei ihrer Tätigkeit durch einen Ausweis 
auszuweisen. Dieser ist vom Bürgermeister amtlich zu bestätigen.  
(2) Die Schädlingsbekämpfer (deren Angestellte) haben die Nachschau persönlich  
vorzunehmen und durch Augenschein festzustellen, ob Rattenbefall oder die Gefahr eines 
solchen vorliegt.  
(3) Wird Rattenbefall oder die Gefahr eines solchen festgestellt oder vom Bürgermeister,  
der nach § 2 Abs 2 davon erfahren hat, gemeldet, sind Rattenbekämpfungsmaßnahmen 
im unbedingt notwendigen Ausmaß solange durchzuführen, bis keine Anzeichen von 
Rattenbefall mehr feststellbar sind oder die Gefahr eines Rattenbefalls nicht mehr 
gegeben ist.  
 

§ 5 - Berichts- und Meldepflichten der Schädlingsbekämpfer 
 
(1) Die mit der Rattenbekämpfung betrauten Personen sind dazu verpflichtet, die 
Schadhaftigkeit von Baulichkeiten und die Verunreinigung von Grundstücken, durch die 
das Aufkommen von Ratten begünstigt wird, aufgrund eigener Wahrnehmung 
unverzüglich dem Bürgermeister anzuzeigen.  
 

§ 6 - Pflichten der Eigentümer, Mieter, Pächter, Nutzungsberechtigten und 
Verwalter 

 
(1) Die Eigentümer (Miteigentümer) von bebauten und unbebauten Grundstücken, 
allenfalls bestellte Bevollmächtigte (Verwalter) sowie Mieter, Pächter und sonstige 
Nutzungsberechtigte haben den mit der Durchführung der Rattenbekämpfung 
(Nachschau) betrauten Personen alle für die Feststellung von Rattenbefall und die 
Rattenbekämpfung erforderlichen Auskünfte zu erteilen, ihnen das Betreten der 
Grundstücke und Baulichkeiten zu gestatten, sie bei ihrer Tätigkeit zu unterstützen und 
sich den von ihnen getroffenen Vorsichtsmaßnahmen entsprechend zu verhalten. Sie sind 
auch dazu verpflichtet, für die Einhaltung der Anordnungen und Vorsichtsmaßnahmen 
durch andere Personen zu sorgen.  
(2) Auf den Grundstücken, auf denen die Rattenbekämpfung durchgeführt wird, sind 
Nahrungsmittel und Speiseabfälle sorgfältig zu verwahren und zu beseitigen; die für die 
Köderauslegung bestimmten Plätze sind möglichst zu meiden. Aufsichtspersonen haben 
darauf zu achten, dass Kinder durch ausgelegte Köder nicht gefährdet werden. Haustiere 
sind so zu halten, dass sie durch Köder und Rattenkadaver nicht geschädigt werden.  
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(3) Die Durchführung der Bekämpfung und die Köderauslegung sind dem 
Schädlingsbekämpfer durch die Eigentümer (Miteigentümer), deren Bevollmächtigte 
(Verwalter) oder durch Mieter, Pächter und sonstige Nutzungsberechtigte zu bestätigen.  
(4) Die Kosten der Bekämpfungsmaßnahmen einschließlich der Nachschau sind im Falle 
der Eigennutzung von den Eigentümern (Miteigentümern) des Grundstückes oder der 
Baulichkeit zu tragen, sonst von den Mietern, Pächtern oder sonstigen 
Nutzungsberechtigten.  
(5) Bei Häusern mit vermieteten Wohnungen, Wohnungsteilen oder Geschäftsräumlich- 
keiten, die dem Mietrechtsgesetz in der jeweils gültigen Fassung unterliegen, gehören die 
Kosten der Rattenbekämpfung zu den Betriebskosten.  
 

§ 7 - Verwaltungspolizeiliche Aufträge 
 
Wird das Überhandnehmen der Ratten durch den schadhaften Bauzustand von 
Hauskanälen, Aborten, Senkgruben, Stallungen und sonstigen Baulichkeiten, durch die 
Ansammlung von Schmutz und Unrat auf verbauten oder unverbauten Grundstücken oder 
durch Einrichtungen, die der erforderlichen Reinlichkeit entbehren, begünstigt, kann der 
Bürgermeister mit Bescheid dem Eigentümer (den Miteigentümern), im Falle der 
Verwaltung von Liegenschaften durch Bevollmächtigte (Verwalter) aber diesen, den 
Auftrag erteilen, binnen einer angemessenen Frist auf eigene Kosten das zur Beseitigung 
des Übelstandes Erforderliche zu veranlassen.  
 

§ 8 - Ersatzvornahme 
 
(1) Kommen die in § 7 genannten Personen den ihnen nach dieser Vorschrift obliegenden 
Pflichten nicht rechtzeitig nach, so sind die erforderlichen Maßnahmen auf ihre Kosten und 
Gefahr von Amts wegen durchzuführen.  
(2) Die Wirksamkeit der nach § 7 erlassenen Bescheide wird durch einen Wechsel in der 
Person des Eigentümers (jedes Miteigentümers) oder dessen Bevollmächtigten 
(Verwalters) nicht berührt.  
 

§ 9 - Strafbestimmung 
 
Die Nichtbefolgung dieser Verordnung stellt eine Verwaltungsübertretung dar und wird 
gemäß § 10 Abs. 2 Verwaltungsstrafgesetz 1991 mit Geldstrafe bis zu € 218,-- oder im 
Falle der Uneinbringlichkeit mit Arrest bis zu 2 Wochen bestraft.  
 

§ 10 - Schlussbestimmung 
 
Diese Verordnung tritt mit Ablauf des Tages ihrer Kundmachung in Kraft. Gleichzeitig tritt 
die Verordnung des Gemeinderates betreffend die Verhütung der Verbreitung 
übertragbarer Krankheiten durch das Überhandnehmen von Ratten vom 29.06.2016 außer 
Kraft. 
 
 
Beschluss: 
Der Gemeinderat genehmigt die Verordnung betreffend die Verhütung der Verbreitung 
übertragbarer Krankheiten durch das Überhandnehmen von Ratten gemäß Antrag des 
Gemeindevorstandes. 
Abstimmungsergebnis: einstimmig 
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Da der Prüfungsausschuss-Obmann während des Tagesordnungspunktes 4 
eingetroffen ist, erfolgt nun der Tagesordnungspunkt 2. 
 
2)   Angesagte Gebarungsprüfung des Prüfungsausschusses vom 10.08.2021 
Der Prüfungsausschuss führte am 10.08.2021 eine angesagte Gebarungsprüfung durch. 
Der Vorsitzende berichtet über das Ergebnis. 
 
Antrag des Gemeindevorstandes: 
Der Gemeinderat möge den Bericht zur Kenntnis nehmen. 
 
Beschluss: 
Der Gemeinderat nimmt den Bericht zur Kenntnis. 
Abstimmungsergebnis: einstimmig 
 
5)   Widmungen als und Entwidmungen aus dem Öffentlichen Gut im 
      Gemeindegebiet 
Anpassungen des öffentlichen Gutes in der KG Großreinprechts 
Im Zuge einer Vermessung durch die Vermessung Hiller ZT OG aus Krems wurde in 
Großreinprechts der Gemeindeweg Parzelle 1228/1 im Umfeld der Grundstücke 114, 116, 
118, 121 und 125/1 in der Katastralmappe an den Naturstand angepasst.  
Die Vermessungsurkunde der Vermessung Hiller ZT OG, 3500 Krems, GZ 1410/2018-C 
vom 03.05.2021 (Beilage ./2) liegt nunmehr vor. 
 
Antrag des Gemeindevorstandes: 
Der Gemeinderat möge daher beschließen:  

1) Die in beiliegender Vermessungsurkunde der Vermessung Hiller ZT OG, 3500 
Krems, Bahnhofplatz 8, GZ 1410/2018-C vom 03.05.2021, KG Großreinprechts, 
angeführten Trennstücke 3 und 4 werden dem öffentlichen Verkehr entwidmet und 
an die in der Vermessungsurkunde angeführten neuen Eigentümer übertragen. Der 
Restteil des im öffentlichen Gut befindlichen Grundstückes 1228/1 verbleibt im 
öffentlichen Gut bei gleich gebliebener Widmung. 
 

2) Die in beiliegender Vermessungsurkunde der Vermessung Hiller ZT OG, 3500 
Krems, Bahnhofplatz 8, GZ 1410/2018-C vom 03.05.2021, KG Großreinprechts, 
angeführten Trennstücke 1 und 2 werden ins öffentliche Gut der Gemeinde 
übernommen. 
 

3) Die Vermessungsurkunde ist ein fester Bestandteil dieses Beschlusses und liegt im 
Gemeindeamt während der Amtsstunden zur Einsicht auf. 
Gegen eine Verbücherung nach § 13 Liegenschaftsteilungsgesetz i.d.g.F. besteht 
kein Einwand. 

 
Beschluss: 
Der Antrag des Gemeindevorstandes wird angenommen. 
Abstimmungsergebnis: einstimmig 
 
6)   Gemeindewohnung Lichtenau 49/7, Instandsetzung und Einbau einer 
      gemeindeeigenen Küche aufgrund der dortigen Mietverhältniskündigung 
Aufgrund der Mietverhältniskündigung in der Gemeindewohnung Lichtenau 49/7 sind zur 
Wiedervermietung Renovierungsarbeiten notwendig. 
 

a) Einbau einer neuen, gemeindeeigenen Küche 
Die alte, desolate Küche war im Eigentum des ehemaligen Mieters und wurde von 
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diesem abgebaut. Wie auch bei den Wohnungsinstandsetzungen in den letzten 
Jahren soll nunmehr eine gemeindeeigene Küche eingebaut werden. Es wurde ein 
Angebot bei der Firma XXXLutz KG, An der Schütt 43, 3502 Krems/Lerchenfeld, 
eingeholt. Das Angebot für die neue Küchenzeile inkl. Einbaugeräten beläuft sich 
auf € 4.083,33 netto. 
 
Antrag des Gemeindevorstandes: 
Der Gemeinderat möge beschließen, eine gemeindeeigene Küche für die Wohnung 
Lichtenau 49/7 zum Preis von € 4.083,33 netto anzuschaffen und somit das 
Angebot der Firma XXXLutz KG, An der Schütt 43, 3502 Krems/Lerchenfeld zu 
beauftragen. 
 
Beschluss: 
Der Gemeinderat beschließt, eine gemeindeeigene Küche für die Wohnung 
Lichtenau 49/7 zum Preis von € 4.083,33 netto anzuschaffen und somit das 
Angebot der Firma XXXLutz KG, An der Schütt 43, 3502 Krems/Lerchenfeld zu 
beauftragen. 
Abstimmungsergebnis: einstimmig 

 
b) Bodentausch 

In einigen Räumen hat der Bodenbelag sein Lebensende erreicht und muss in 
diesen Bereichen daher erneuert werden. Für die notwendigen Materialien 
(Laminatboden inkl. Trittschalldämmung, Randleisten und Übergangsschienen) und 
die Montage wurde ein Angebot der Firma Bodenlegermeister & Raumausstatter 
Winkler Andreas GmbH, Oberer Markt 5, 3631 Ottenschlag, eingeholt. Die im 
Angebot angeführten Kosten betragen € 2.178,30 netto abzgl. 3 % Skonto. 
 
Antrag des Gemeindevorstandes: 
Der Gemeinderat möge beschließen, das Angebot der Firma Bodenlegermeister & 
Raumausstatter Winkler Andreas GmbH, Oberer Markt 5, 3631 Ottenschlag, zu den 
genannten Konditionen zu beauftragen. 
 
Beschluss: 
Der Gemeinderat beschließt, das Angebot der Firma Bodenlegermeister & 
Raumausstatter Winkler Andreas GmbH, Oberer Markt 5, 3631 Ottenschlag, zu den 
genannten Konditionen zu beauftragen. 
Abstimmungsergebnis: einstimmig 

 
c) Malerarbeiten 

Für die notwendigen Malerarbeiten in der Wohnung Lichtenau 49/7 wurde ein 
Angebot der Firma Petra Hofbauer, Rudmanns 23, 3910 Zwettl, eingeholt. Im Preis 
von € 3.250,00 netto sind folgende Leistungen inkludiert: Tapeten abscheren, 
Löcher und Unebenheiten überspachteln, Decken und Wände mit Mineralfarbe rein 
streichen inkl. Abdeckarbeiten. 
 
Antrag des Gemeindevorstandes: 
Der Gemeinderat möge das Angebot der Firma Petra Hofbauer, Rudmanns 23, 
3910 Zwettl, zum Preis von € 3.250,00 beauftragen. 
 
Beschluss: 
Der Gemeinderat beauftragt das Angebot der Firma Petra Hofbauer, Rudmanns 23, 
3910 Zwettl, zum Preis von € 3.250,00. 
Abstimmungsergebnis: einstimmig 
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d) Austausch Türen 

Bei der Besichtigung der Wohnung wurde festgestellt, dass zwei Türen ein Loch im 
Türblatt aufweisen. Hierzu wurden drei verschiedene Angebote von der Firma 
Müllner Franz aus Erdweis eingeholt. 

a. Angebot 1 – Austausch aller Türen auf Standardformat 
Die aktuellen Türen entsprechen nicht dem heutigen Standard, da die 
Durchgangslichte um 10 cm niedriger ist als bei Standardtüren. Daher wurde 
von der Firma Müllner Franz ein Angebot für alle sieben Türen in 
Standardmaße eingeholt. Das Angebot beläuft sich auf € 6.392,17 netto. 

b. Angebot 2 – Austausch der zwei kaputten Türen in Sonderformat 
Das Angebot für die zwei kaputten Türen mit einer Höhe von 191 cm sind 
Sonderformate. Das Angebot der zwei Türen beläuft sich auf € 942,00 netto. 

c. Angebot 3 – Reparatur der zwei kaputten Türen 
Durch die Firma Müllner Franz wurde als weitere Option die Reparatur der 
zwei Türen vorgeschlagen. Die Löcher können mit Holzkitt ausgebessert 
werden und mit Selbstklebefolie beklebt werden, die Kosten würden sich auf 
€ 382,00 netto belaufen. Oder es werden die zwei Türblätter beidseitig mit 
MAX-Platten zu einem Angebotspreis von € 608,00 netto überleimt. 
 
 

Antrag des Gemeindevorstandes: 
Der Gemeinderat möge das Angebot über € 6.392,17 netto für den Kauf aller 
sieben Türen in Standardformat der Firma Müllner Franz aus Erdweis beauftragen. 
 
Beschluss: 
Der Gemeinderat beauftragt das Angebot über € 6.392,17 netto für den Kauf aller 
sieben Türen in Standardformat der Firma Müllner Franz aus Erdweis. 
Abstimmungsergebnis: einstimmig 
 

e) Sonstiges 
Weiters sind Kleinmaßnahmen wie beispielsweise der Austausch der WC-Muschel 
notwendig. Um die Türen in Standardformat einbauen zu können müssen die 
Überleger höher gesetzt werden. 
 
Antrag des Gemeindevorstandes: 
Der Gemeinderat möge für notwendige Maßnahmen € 3.000,00 netto genehmigen. 
 
Beschluss: 
Der Gemeinderat genehmigt für notwendige Maßnahmen € 3.000,00 netto. 
Abstimmungsergebnis: einstimmig 

 
7)   Kooperation mit der Musikschule Gföhl 
Da es nicht möglich war, einen neuen Musikschulleiter für unsere gemeindeeigene 
Musikschule zu finden, wurden wie erläutert Gespräche mit der Musikschule Gföhl 
bezüglich einer Kooperation geführt.   
Ab Herbst können die Musikschüler der Marktgemeinde Lichtenau von der Musikschule 
Gföhl unterrichtet werden. Die Marktgemeinde muss an die Musikschule Gföhl eine 
jährliche Kopfquote von ca. € 250,00 je Musikschüler entrichten. Die Kopfquote errechnet 
sich auf Basis der Gesamtschüleranzahl jährlich neu. Es konnte vereinbart werden, dass 
für Musikschüler aus der Marktgemeinde Lichtenau der Unterricht in der Volksschule 
Lichtenau, 3522 Lichtenau 64 stattfindet. 
Für die Eltern belaufen sich die Kosten für den Unterricht monatlich für eine 25-Minuten-
Einheit auf € 40,00 bzw. für eine 50-Minuten-Einheit auf € 80,00. 
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Weiters gibt es die Möglichkeit eines Blockflötenunterrichts in der Gruppe. Die Kosten 
betragen monatlich für eine 45-Minuten-Einheit € 25,00. 
 
Seitens der Marktgemeinde Lichtenau muss für die Musikschule Gföhl eine Deligierte/ein 
Deligierter bestellt werden. 
 
Antrag des Gemeindevorstandes: 
Der Gemeinderat möge die Kooperation mit der Musikschule Gföhl genehmigen und als 
Deligierten einen GfGR oder GR bestellen. 
Da die Gemeinde eine jährliche Kopfquote je Schüler direkt an die Musikschule Gföhl 
leistet, werden zukünftig keine Beiträge mehr an die Eltern ausbezahlt. 
 
Beschluss: 
Der Gemeinderat genehmigt die Kooperation mit der Musikschule Gföhl und bestellt als 
Deligierten GfGR Mistelbauer Andreas. 
Da die Gemeinde eine jährliche Kopfquote je Schüler direkt an die Musikschule Gföhl 
leistet, werden zukünftig keine Beiträge mehr an die Eltern ausbezahlt. 
Abstimmungsergebnis: einstimmig 
 
8)   Errichtung einer Elektrotankstelle am Hauptplatz Lichtenau 
Um für die immer mehr werdende Elektromobilität eine Infrastruktur aufbauen zu können, 
ist die Errichtung einer Elektrotankstelle angedacht. Zu diesem Zweck wurden von der 
EVN und der Firma EVAB aus St. Pölten Angebote eingeholt. Die Ladestation soll am 
Hauptplatz Lichtenau im Nahbereich der Bushaltestelle positioniert werden. 
 

a) Angebot EVAB 
Das Angebot beläuft sich auf € 4.580,00 netto. Im Angebot enthalten ist die 
Montage inkl. Arbeitszeit und Material, zwei Lademöglichkeiten für E-Autos mit 
11KW bzw. 7,4KW, vier Ladestationen für Elektrofahrräder sowie eine 
Überdachung. Die Kostenabwicklung beim Ladevorgang erfolgt mittels 
Münzautomaten, wodurch sich keine laufenden Abrechnungskosten ergeben. 
 

b) Angebot EVN 
Das Angebot der EVN beträgt € 5.162,86 netto zzgl. € 200,00 netto jährliche 
Fixkosten. Enthalten sind die Montage inkl. Arbeitszeit und Material, zwei 
Lademöglichkeiten mit jeweils 11KW und zwei Schutzkontakt-Steckdosen. Die 
Kostenabwicklung beim Ladevorgang erfolgt mittels Bankomatkarte, wodurch sich 
laufende Fixkosten ergeben. Zwei Parkplätze müssen an die EVN abgetreten 
werden und können ausschließlich zum Ladevorgang genützt werden. 

 
Weiters fallen Kosten für die Erhöhung der Anschlussleistung von 7KW in Höhe von ca. 
€ 1.680,00 netto, für die Grabungsarbeiten inklusive Material in Höhe von ca. € 850,00 
netto an. Die restlichen Arbeiten werden zum größten Teil durch die gemeindeeigenen 
Mitarbeiter durchgeführt. 
 
Antrag des Gemeindevorstandes: 
Der Gemeinderat möge beschließen, dass die Elektrotankstelle bei der Firma EVAB aus 
St. Pölten beauftragt wird, die Anschlussleistung des Stromnetzzuganges erhöht wird und 
die Grabungsarbeiten zu den genannten Kosten durchgeführt werden. 
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Beschluss: 
Der Gemeinderat beschließt, dass die Elektrotankstelle bei der Firma EVAB aus St. Pölten 
beauftragt wird, die Anschlussleistung des Stromnetzzuganges erhöht wird und die 
Grabungsarbeiten durchgeführt werden. 
Abstimmungsergebnis: einstimmig 
 
Allinger Helmut hat den Raum verlassen. 
 
9)   Vereinbarung zum Baulandvertrag mit den Eigentürmern der Grundstücke 159/1 
      und 159/2 in der KG Lichtenau 
Im Zuge der 9. Änderung des Örtlichen Raumordnungsprogrammes wurde das Bauland-
Wohngebiet in Lichtenau Am Sonnblick erweitert bzw. angepasst, wodurch weitere 21 
Baugrundstücke zur Verfügung stehen. 
Betroffen sind unter anderem die Grundstücke 159/1 und 159/2. Die Eigentümer sind 
aktive Landwirte und verwenden das Grundstück 159/1 zum Teil zur 
Silagezwischenlagerung. Der Flächenbedarf zur Silagezwischenlagerung ragt über zwei 
zukünftige Baugrundstücke (=gegenständliche Baugrundstücke). 
 
Um einerseits die im Allgemeinen Interesse liegenden nach Rechtskraft der 9. Änderung 
des Örtlichen Raumordnungsprogrammes weiteren Baulandwidmungen in Lichtenau Am 
Sonnblick nicht zu verzögern, aber auch andererseits die landwirtschaftliche 
Notwendigkeit der Silagezwischenlagerung zu berücksichtigen, ist angedacht, dass die 
Silagezwischenlagerung im Bedarfsfall geregelt durch einen Pachtvertrag vorzeitig auf 
Gemeindegrund, für welchen noch keine Baulandwidmung besteht, verlagert wird. 
 
Antrag des Gemeindevorstandes: 
Der Gemeinderat möge genehmigen: 
Die Eigentümer haben das Recht, bis zum Jahr 2035 die noch nicht im Bauland 
befindlichen Baugrundstücke 167/2, 181/8 und 181/9, allesamt Pachtfläche genannt, zu 
einem jährlichen Pachtbetrag von € 250,00 pro ha zu pachten, um diese landwirtschaftlich 
zu nutzen und im Speziellen ihre Silagezwischenlagerung dorthin verlagern zu können. 
Den Pachtbeginn legen die Eigentümer fest. Der Pachtbeginn kann immer nur der 01.01. 
eines Jahres sein und muss spätestens zum 30.06. des Vorjahres der Gemeinde 
schriftlich bekannt gegeben werden. Die Gemeinde führt an der Pachtfläche im Jahr 2022 
Geländeveränderungen durch, um dort einen gleichmäßigeren, ebeneren Geländeverlauf 
zu erreichen. 
Im Gegenzug tritt für die Eigentümer, wenn nach dem 31.12.2023, in weiterer Folge 
Stichtag genannt, mindestens 5 der 21 Baugrundstücke noch nicht bebaut sind, ab dem 
Stichtag folgende Mobilisierungsverpflichtung ein: 
Wenn für einzelne gegenständliche Baugrundstücke ein Kaufinteresse von Bauwerbern 
besteht, sind die Eigentümer verpflichtet, das vom Kaufinteresse umfasste 
gegenständliche Baugrundstück an kaufinteressierte Bauwerber innerhalb einer Frist von 
einem Jahr ab schriftlicher Bekundung des Kaufinteresses an die Eigentümer mittels 
notariellen Kaufvertrags zu verkaufen. 
 
Beschluss: 
Der Gemeinderat genehmigt den Antrag des Gemeindevorstandes. 
Abstimmungsergebnis: einstimmig 
 
Allinger Helmut hat den Raum wieder betreten. 
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10) Einsatz von WhatsApp zur Bürgerinformation 
In den vergangenen 1,5 Jahren wurde deutlich, wie wichtig eine rasche 
Informationsübermittlung an die Gemeindebürger und Gemeindebürgerinnen ist. In 
unserer Gemeinde erfolgt diese Bürgerinformation aktuell hauptsächlich über Postwürfe, 
welche von den Ortsvorstehern und Ortsvorsteherinnen an alle Haushalte verteilt werden. 
Oft gibt es aber Infos, die noch am selben Tag weitergegeben werden sollten. Da auch die 
Digitalisierung laufend an Bedeutung gewinnt und es immer wichtiger wird, neue 
Kommunikationsformen zu nutzen, soll es die Möglichkeit geben, Bürger und Bürgerinnen 
auch über WhatsApp zu informieren. Sehr viele Personen nutzen diese App auch im 
privaten Bereich, wodurch es nicht notwendig ist, sich eine weitere App herunterzuladen. 
Alle Personen, welche die Infos gerne via WhatsApp erhalten möchten, können sich 
einmalig zu diesem Service registrieren. Die Registrierung ist vergleichbar mit einer 
Newsletteranmeldung. Die Gemeinde hat dann die Möglichkeit, mit nur einer WhatsApp-
Nachricht alle angemeldeten Personen gleichzeitig zu erreichen. Der große Vorteil ist, 
dass die Nutzer hierbei nicht sehen können, wer die Nachricht noch erhält. So wird 
sichergestellt, dass alle datenschutzrechtlichen Bedingungen eingehalten sind. 
 
Es wurde auch ein Feedback einer anderen Gemeinde eingeholt, welche dieses Service 
bereits seit längerer Zeit nutzt. Diese ist rundum zufrieden mit dem Service und konnte 
berichten, dass es von den Bürgern und Bürgerinnen mit regem Interesse angenommen 
wird und sich bereits bewährt hat. 
 
Für die Verwendung der App als Gemeinde wird lediglich ein Smartphone benötigt, es 
kann hier das aktuelle Reservegerät der Gemeinde verwendet werden. Zudem wird über 
Kommunalnet ein Paket zur Installation und für den Start der digitalen Bürgerinformation 
angeboten, welches folgende Leistungen umfasst: datenschutzrechtliche Einschulung und 
Passus für die Website, Anleitung zur Einrichtung und Einschulung über die Funktionen 
und Möglichkeiten sowie die Bereitstellung von Kommunikationsmitteln, welche an die 
Gemeinde angepasst werden (Grafiken, Erklärvideo, Textvorlagen etc.). Dieses 
Kompaktpaket beläuft sich auf einmalige Kosten von € 1.750,00 netto und ist das am 
häufigsten von Gemeinden verwendete Paket. Weitere Kosten fallen nicht an. 
 
Antrag des Gemeindevorstandes: 
Der Gemeinderat möge den Einsatz von WhatsApp zur Bürgerinformation genehmigen 
und beschließen, dass das Kompaktpaket mit einmaligen Kosten in Höhe von € 1.750,00 
netto beauftragt wird. 
 
Beschluss: 
Der Gemeinderat genehmigt den Einsatz von WhatsApp zur Bürgerinformation und 
beschließt, dass das Kompaktpaket mit einmaligen Kosten in Höhe von € 1.750,00 netto 
beauftragt wird. 
Abstimmungsergebnis: einstimmig 
 
11) Mitverlegung von LWL-Leerverrohrungen in Ladings 
In Ladings auf der Landesstraße L7065 werden durch die EVN Arbeiten durchgeführt. 
Hierzu wird entlang der Straße eine Künette gegraben. In diesem Zuge soll für das 
Grundstück 513 in der KG Ladings der Hausanschluss für den Schmutzwasserkanal 
mitverlegt werden. Das Angebot für den Hausanschluss der Firma Swietelsky aus Zwettl 
beläuft sich auf € 1.975,00 netto. 
Weiters sollen Kabelbauarbeiten für Ortsbeleuchtung über eine Länge von ca. 180 Meter 
erfolgen. Die Kosten für die Arbeiten inkl. Microrohr-Verband belaufen sich laut Angebot 
durch die Firma Swietelsky auf € 9.875,70 netto. 
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Als weiterer Punkt wurde die Mitverlegung einer LWL-Leerverrohrung für diesen Bereich 
angedacht. Das Angebot für die Materialbereitstellung wurde durch die Firma Steinbacher 
aus Hollenstein an der Ybbs im Auftrag der Firma Swietelsky gelegt und beläuft sich auf 
€ 2.530,65 netto. 
 
Antrag des Gemeindevorstandes: 
Der Gemeinderat möge die Angebote der Firma Swietelsky für den 
Schmutzwasserkanalanschluss, die Kabelbauarbeiten für die Ortsbeleuchtung und 
Microrohr-Verband sowie das Angebot der Firma Steinbacher für die LWL-
Materialbereitstellung annehmen. 
 
Beschluss: 
Der Gemeinderat nimmt die Angebote der Firma Swietelsky für die Schmutzwasserkanal 
und Kabelbauarbeiten sowie das Angebot der Firma Steinbacher für die LWL-
Materialbereitstellung an. 
Abstimmungsergebnis: einstimmig 
 
12) Ehemalige Wegparzelle 751/2 in Lichtenau; Entwidmung aus dem öffentlichen  
      Gut und Verkauf an den Grundanrainer 
An die ehemalige Wegparzelle 751/2 in Lichtenau grenzen die forst- bzw. 
landwirtschaftlichen Grundstücke 94/3,91/1, 91/2 an. All diese Anrainergrundstücke haben 
den gleichen Eigentümer. Der Grundanrainer hat das Ersuchen gestellt, den ehemaligen 
Weg Parz. 751/2, KG Lichtenau, mit einer Grundbuchsfläche von 2.670m² käuflich zu 
erwerben. 
Das gegenständliche Grundstück ist zum überwiegenden Teil von Wald umringt. 
Als möglicher Verkaufspreis je m² könnte die Preisbasis beim Waldankauf 2017 bzw. 2019 
beim WVA-Brunnen Lichtenau herangezogen werden. Nach Indexierung ergibt sich ein 
Preis von € 1,54 je m². 
 
Antrag des Gemeindevorstandes: 
Da für die ehemalige Wegparzelle 751/2 kein öffentliches Interesse mehr besteht, möge 
der Gemeinderat beschließen, diese als öffentliches Gut zu entwidmen und zu einem 
Preis von € 1,60 je m² an den Grundanrainer zu verkaufen. 
Dies jedoch unter der Bedingung, dass die Gemeinde zukünftig im Bedarfsfall berechtigt 
ist, auf diesem Grundstück generell Leitungen, beispielsweise LWL oder Kanalleitungen, 
entschädigungslos und samt grundbücherlicher Eintragung zu verlegen.  
 
Beschluss: 
Der Gemeinderat genehmigt den Antrag des Gemeindevorstandes. 
Abstimmungsergebnis: einstimmig 
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13) Berichte, Informationen 

• Verkehrsrechtliche Überprüfung für Lichtenau bei BH beantragt 
• Nicht öffentlicher Teil der GR-Sitzung: Versand eines passwort-geschützten 

Dokuments über Email 
• Erhebung Bäume und Sträucher, welche auf Straßen und Wege hinausragen 

• Kleeentfernung bei Kindergarten durch Gärtner 

• Projektmarathon LJ 

• Junges betreutes Wohnen oder Junges barrierefreies Wohnen 

• Gemeindenachrichten gendern? 

• Radweg in Lichtenau 

• Vorgehensweise bei LWL-Verkabelungen über Privatgrund 

• Blindenwerkstatt 
• Regionale Leitplanung Raum Krems 

 
 
Nicht öffentlicher Teil: 
Über den nicht öffentlichen Teil der Sitzung wird gemäß § 53 Abs. 7 der NÖ 
Gemeindeordnung 1973 ein eigenes Sitzungsprotokoll geführt, welches gesondert 
abgelegt wird. 
 
 

Das Protokoll der Gemeinderatssitzung vom 07.09.2021 wird durch die 
Unterschriften der Fraktionsvertreter genehmigt. 

 
 
 

         Andreas Pichler eh.        Rene Rameder eh. 
Bürgermeister Schriftführer 

 
 

            Johann Höller eh.        Mistelbauer Andreas eh.
Gemeinderat  Gemeinderat 

 
 

             Mistelbauer Anton eh. 
       Gemeinderat 

 
 
 
 
 
Beilagen: 
Beilage ./1: Vom NÖ Wasserwirtschaftsfonds vorgelegte Zusicherung WA4-WWF-10187014/2 
Beilage ./2: Vermessungsurkunde des Vermessung Hiller ZT OG, 3500 Krems, GZ 1410/2018-C   

vom 03.05.2021 betreffend Gemeindeweg Parzelle 1228/1, KG Großreinprechts 
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